
Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Bundesrat ist eines der beiden Gesetzgebungsorgane
des Bundes. Er besteht aus Mitgliedern der Regierungen der
Länder, die sie bestellen und abberufen. Die Länder haben je
nach ihrer Einwohnerzahl drei, vier, fünf oder sechs Stimmen
und entsenden ebenso viele Mitglieder (Art. 51 GG). Insgesamt
hat der Bundesrat zz. 69 Mitglieder.

Die Mitglieder des Bundesrates können durch andere Mitglie-
der ihrer Regierungen vertreten werden. Mitglieder und stell-
vertretende Mitglieder des Bundesrates haben im Bundesrat
dieselben Rechte (§ 46 der Geschäftsordnung des Bundesra-
tes).

Durch den Bundesrat wirken die Länder an der Gesetzgebung
und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der
Europäischen Union mit (Art. 50 GG).

Seine Beschlüsse, die durch Ausschüsse vorbereitet werden,
können bei eilbedürftigen oder vertraulichen Vorhaben aus
dem Bereich der Europäischen Union durch seine Europakam-
mer gefasst werden.

Der Bundesrat hat 16 ständige Ausschüsse eingesetzt:

Agrarausschuss,
Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik,
Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten,
Ausschuss für Fragen der Europäischen Union,
Ausschuss für Familie und Senioren,
Finanzausschuss, Ausschuss für Frauen und Jugend,
Gesundheitsausschuss,
Ausschuss für Innere Angelegenheiten,
Ausschuss für Kulturfragen, Rechtsausschuss,

Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumord-
nung,
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
Verkehrsausschuss, Ausschuss für Verteidigung,
Wirtschaftsausschuss.

Ferner bestehen als gemeinsame Gremien von Bundesrat
und Bundestag:

der Gemeinsame Ausschuss (Art. 53a GG),
der Vermittlungsausschuss (Art. 77 Abs. 2 GG),
die Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanz-
beziehungen.

Der Bundesrat wählt seine Präsidentin oder seinen Präsidenten
und zwei Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten auf ein
Jahr. Präsidentin oder Präsident und Vizepräsidentinnen und
Vizepräsidenten bilden das Präsidium. Es entscheidet über
die inneren Angelegenheiten des Bundesrates, soweit die
Befugnis zur Entscheidung weder dem Bundesrat vorbehalten
ist noch der Präsidentin oder dem Präsidenten obliegt.

Die Bevollmächtigten der Länder beim Bund bilden den Stän-
digen Beirat. Er tritt in der Regel einmal wöchentlich zusam-
men; er berät und unterstützt die Präsidentin oder den Präsi-
denten und das Präsidium bei der Vorbereitung der Sitzungen
und der Führung der Verwaltungsgeschäfte des Bundesrates.

Beim Bundesrat, einem obersten Bundesorgan, besteht ein
Sekretariat, dem alle Bediensteten des Bundesrates angehören
und das vom Direktor des Bundesrates geleitet wird.

Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben
sind mit einem F vor der Titelnummer gekennezeichnet.
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